
KIRCHE UND WORT GOTTES
Zur Iutherischen Interpretatıon der Barmer Theologischen Erklärung*

Von Wolf-Dieter Hauschild

Dıie lutherische Kirche un! Theologie hat VO  - Anfang e1in gebrochenes
Verhältnis ZUuT Barmer Theologischen rklärung gehabt, wobei unterschied-
liche Gründe zusammenkamen. Neben der Oorge, mit »Barmen« könnte
eın UnıJı1onismus begründet werden, der die lutherische Identität tan-

g1ere, stand VOI em der gwohn, die mifverständlichen bzw zweideuti-
SCH Aussagen der sechs Thesen selen 1m Grunde eher 1 Sinne der Theolo
x1e Karl Barths als der lutherischen Bekenntnisschriften interpretlieren.
1INZU kam eiın verengter, durch den Konftessionalismus des I9 Jahrhun
derts gepragter Bekenntnisbegrif mıiıt den eigentümlichen Vorstellungen,
da{fß e1in Bekenntnis »kirchengründenden« Charakter habe und die grun!|
genden Glaubenswahrheiten »VOollständig« ausdrücken mMusse Letzteres
tführte dazu, da 11an 1mM Luthertum weithin gerade 1n der UOpposıtıion

die »radikaleren« Teile der ekennenden Kirche der Barmer
I1UNS die Eigenschaft eines Bekenntnisses absprac. und ihre Bedeutung für
die Kirchengemeinschaft innerhalb der Bekennenden Kirche und (nach
1945) der Evangelischen Kirche 1n Deutschland minimalisierte?2.

Das ist e1ine WE auch durchaus verständliche, doch 1mM ICauf das
Resultat bedauerliche Fehlentwicklung, die die Tatsache neglerte, da{fß die
Theologische Erklärung allein schon VOIl der Entstehungsgeschichte her
unbeschadet des überragenden Anteil Karl Barths auch eın Produkt des
Luthertums ist, wotfür der Name Hans Asmussens als des Mıiıtautors und

Zweiter eil eines ortrags VO April 954 an.  1C. einer agung der Evan-
gelischen Akademie Tutzıng [ Jer eil ist 1mM Druck erschienen: egen die
Irrlehre der Deutschen Christen. Die Barmer Theologische Erklärung als lutherisches
Bekenntnis, 1n Lutherische Monatshefte 23, 1984, 201—204.

Einzelheiten bei Wol{f-Dieter auscC. Die Barmer Theologische Erklärung
als Bekenntnis der Kirche? Zur Haltung des Lutherratsp948, 1n Barmen und
das Luthertum. Bekenntnis/Fuldaer Hefte Hannover 1984, AF

Vgl azu Wolf-Dieter Hauschild, DIie Relevanz VO  - »Barmen 190934« tür die
Konstituierung der Evangelischen Kirche ın Deutschland 1945-— 1948 ın |DITS lu-
therischen Kirchen und die Bekenntnissynode VOI Barmen, hg W.- auschild—
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ersten Interpreten reprasentatıv steht?. Gewiß Wal den lutherischen Vatern
VO  w Barmen die Mehrdeutigkeit des Textes bewulßst; deswegen drängten S1e
Ja darauf, da{fß die Synode die Annahme der Erklärung mıiıt 7wel wichtigen
Zusatzbeschlüssen versah: S1e wurde »1M Zusammenhang mı1t dem Vortrag
VOIl Pastor Asmussen als christliches, biblisch-reformatorisches Zeugn1s«
anerkannt und »den Bekenntniskonventen ZAlUT Erarbeitung verantwortli-
cher Auslegung VOIN ihren Bekenntnissen übergeben“. DiIie mi1t dem
zweıten Beschluf intendierte verbindliche lutherische uslegung 1st
mancher Anläufe, insbesondere eiıtens Asmussen nicht zustande gekom-
men, VOT em ohl auch deswegen, weil Hans Me1ıser (der 1n Aufnahme
der Erlanger Kritik schwere inhaltliche Bedenken den ext hatte] als
Vorsitzender des lutherischen Bekenntniskonvents diesen H171e einberieft.

Wenn 111a wWwW1e ich der Überzeugung ist, da{ß der Kirchenkampf hbis heute
NscIrIer Kirche grundlegende, unaufgebbare Einsichten vermittelt hat, die c5

aktualisieren gilt, und da{ß 1n diesem Zusammenhang die Barmer Erklä
I1UNg schon reıin wirkungsgeschichtlich betrachtet den bedeutendsten
LTLexten der deutschen Kirchengeschichte des Jahrhunderts gehört, dann
annn 111a LLUTI mit ein1gem Betrüben konstatieren: [ J)as Luthertum hat nicht
gut darang CS die Barmer Theologische rklärung nicht VO  5 VOTI11-

herein 1n lutherischer Interpretation für sich rez1ıplert, sondern vielmehr
den Barthianern und deren Interpretation überlassen hat {Iıie reın detfensive
Haltung gegenüber der rklärung Wal und ist theologisc. kurzschlüssig,
kirchenpolitisch verhängnisvoll und historisch falsch.

Wenn 1111l die Aussage der VELKD-Verfassung ber die Verbindlichkeit
der Barmer Iklärung ernstnımmt>, dann ist eiıne Iutherische Interpretation
auch heute och eın überflüssiges Unterfangen. LJas folgende soll nicht
mehr als e1in Denkansto(ß se1IN, der dem alten Problem ansetzZt, ob die
sechs Thesen mıiıt dem lutherischen Bekenntnis vereinbar Sind. Derartige
kurze Auslegungsversuche Sind natürlich problematisch, w1e etwa die Be1
spiele VO  } Christian Stoll un: Heınz Brunotte ZEIZEN®; Eın ausführlicher

Vgl (Carsten Nicolaisen, Der lutherische Beıtrag ZUT Entstehung der Barmer
Theologischen Erklärung, 1n Dıie lutherischen Kirchen un! die Bekenntnissynode
VO:  v Barmen, hg W.- Hauschild-G. Kretschmar-C. Nicolaisen, (G:Ottingen 1954,

13—38 Asmussens Synodalvortrag ZUT Einbringung der Theologischen Erklärung
1n Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche. Barmen 1934 ortrage
und Entschließungen, hg Von arl Immer, Wuppertal-Barmen Y34, 1240

Ebd 27i
Vgl azu meılıne Interpretation der Aussage VOoONn Artikel 1m ersten eil des

Oortrags Lutherische Monatsheifte, 23, 1984, 203).
6 Christian Stoll, [ Iie Theologische Erklärung VO  a} Barmen 1M Urteil des Iu:



lutherischer Kommentar müßte sich dem Niveau der Auslegung VO  .

InNs Wolf immerhin e1INES Lutheraners] SOWI1E der Arbeiten des eologi-
schen Ausschusses der Evangelischen Kirche der Unı1on Barmen und I1
orientieren .

Dabei darf allerdings der zeitgeschichtliche Kontext der rklärung nicht
aufßser acht gelassen werden: S1e 1st aufgrund eiıner umr1ıssenen kir
chenpolitischen Zielvorstellung vertaßt und verabschiedet worden, W1e 4aus

der Praäambel klar hervorgeht |weswegen dogmatische Selbstlegitimations-
Interpretationen diese SCIMN übersehen]. Di1e Prinzıpien der historisch-kriti-
schen Auslegung mussen a4lso auch für diesen ext gelten, W as manche
Barmen-Scholastiker heute nicht imMmMer wahrhaben Nur weil die atfer VO'  a

Barmen sich kirchenpolitisch einigermalsen eIN1g WAarch, kamen S1e unter
dem ruck der außeren Verhältnisse eiInNner gemeiınsamen theologischen
Aussage [)a bei deren Interpretation sich offenbar schon damals graviıeren-
de Unterschiede bemerkbar machten, gilt auch heute Es gibt eine Iu:
therische Interpretation geNaAUSOSUT Ww1e eine barthianische.

IDERN Christuszeugnis als bleibender Auiftrag der Kirche
'These und

Der hermeneutische Schlüssel für das Verständnis der Barmer Theologi-
schen Erklärung i1st deren €ese 1 Zusammenhang mı1t der sechsten
ese, die das Thema der ersten aufnimmt. Es geht 1er das Fundament
und den Auftrag der Kirche, wWw1e insgesamt ın der rklärung das esen
der Kirche geht

{ dıies bestätigt der Kontext, den 111all bei der heutigen Interpretation nicht
übersehen darf die S1ituatiıon der Abgrenzung die Deutschen Christen
un! deren Vorstellung einer deutschen Volkskirche.nall mıiıt dieser
Einsicht EINST, dann kann 1111l 11UT für abwegig halten, die Thesenreihe
eine q  Z Dogmatik hineinlesen wollen oder umgekehrt wWw1e viele
lutherische Kritiker das Fehlen estimmter dogmatischer loci bemän-

therischen Bekenntnisses, rchlich-Theologische Hefte 2, München 1946 Heınz
Brunotte, DiIie theologische Erklärung VO:  - Barmen 1934 un! ihr Verhältnis ZU.

lutherischen Bekenntnis, Luthertum S, Berlin 95 abgedruckt 1n ers Bekenntnis
und Kirchenverfassung, (:Ottingen LO x

Ernst Wolf, Barmen. Kirche 7zwischen Versuchung und Gnade, München
Zum politischen Auftrag der christlichen Gemeinde (Barmen 1I1), hg Altred urgs-
müller, Gütersloh 974 Kirche als »Gemeinde VO  } Brüdern« Barmen IIT), Bde., hg.

Altred Burgsmüller, Gütersloh 980—8
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geln. Jede Auslegung mu{l davon ausgehen, daß die Barmer E\rklärung S1tfUA-
tionsbezogen und daher unvollständig SOWI1E mehrdeutig ist, W as dem (je-
1US eines Bekenntnisses durchaus nicht widerspricht.

S1e 111 betonen, da{fß das ınverfälschte Christuszeugnis der Auftrag der
Kirche auch 1ın der Sıtuation VOT 1934 1st und für alle Zeıten bleibt. Es geht

das reformatorische Prinzıp des »sSolus Christus«: Allein Christus i1st der
rtrund HS71 ET: Christenexistenz und daher Richtschnur des Lebens, W as für
die kirchliche Verkündigung ZUT olge Hat da{fß zeitgeschichtliche Faktoren

wichtig S1€e für Leben auch sSe1IN moögen prinzipiell eıne Otten
barungsqualität besitzen und insotern zweıtrangıg sind. Aus dem »sSolus
Christus« ergibt sich ach reftormatorischer Auffassung konsequent das
Schriftprinzip sola scriptura). DIie These bietet keine abstrakte Often
barungslehre, sondern eine konkrete Verwerfung der politischen Theologie
der Deutschen Christen, sofern S1€e ZU eispie. den Nationalsozialismus
als Cut Gottesoiffenbarung, den anuar I als heilsgeschichtlich rele-
aNTEe Stunde ottes oder die Bindung der Religion das deutsche Blut
verkündigte.

Da(ß dies »sSolus Christus« auch das Grundanliegen der lutherischen Be-
kenntnisschritten 1St, raucht nıicht e1gens bewiesen werden. DI1e Stofß-
ichtung der Retormation g1ing Ja dahin, andere Offenbarungen un: andere
Quellen der Verkündigung auszuschließen. I diese Übereinstimmung 1st
VO:  an lutherischen ommentatoren W1e Edmund chlink und e1INz rTunot-
te, aber auch VO:  n TNsSst Wolf betont worden. eswegen hat Paul Althaus
unrecht, WCCI111 G1 durch ese eine natürliche Offenbarung und (iotteser-
kenntnis ausgeschlossen sah und behauptete: » Keiıner ‚Jutherischen: Inter-
pretatıon dieser ese wird gelingen, sS1€e als 1m Einklang mi1t der Schrift
und mi1t dem lutherischen Bekenntnis erwelsen«®. DIie ese ent-

spricht den Artikeln L der Contessio Augustana mi1t deren Rekurs auf das
altkirchliche Bekenntnis AT Gottheit Gottes und ZUT Heilsmittlerschatt
des es, OTAaus sich die tellung des Menschen als des gefallenen und
tehlbaren Geschöpfes ergibt S1e entspricht auch dem egınn VOon Luthers
Schmalkaldischen Artikeln

Es 1st die johanneische Christologie, der These sich orjentlert \ wes-
halb Hans Meıser die Zufügung des /ıtats Joh 14,6 veranlafßte)?. ıevielkri-
tisıerte Aussage »JEesus Christus das eine Wort (sottes« 1st dann nichts
weiılter als eiıne Erinnerung Joh 1,L Darum ist c5 kurzschlüssig, WE

Paul Althaus, DiIie christliche Wahrheit, 1947, E vgl dagegen Günther Koch,
Die christliche Wahrheit der Barmer Theologischen Erklärung, hExh 2 München
1950.

Nachweis bei Nicolaisen s 3)
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Lutheraner der ersten These kritisieren, 2er fehle der ezug auf die
Trinitätslehre oder auf das Ite Testament, 1er werde e1in barthianischer
Christomonismus tormuliert und das ausgeschlossen, W as die altprotestan-
tische ogmati ber die natürliche Gotteserkenntnis und das Oftenbar
se1n ottes 1n der Schöpfung 5SdsC. Las ware eine hermeneutisch edenk 1ı
che Überfrachtung der ersten ese, der InNnan auf derselben ene z B
adurch begegnen könnte, da{fß in  w den Begriff ESUS Christus als »das eine
Wort Gottes« ogmengeschichtlich 1mM Sinne der Alten Kirche interpretiert.
I)ann i1st damit gemälfß Joh die Lehre VO » Logos « Gottes angesprochen,
die Urtorm der Trinitätslehre, die die Gottesoffenbarung gerade VO  3 der
Christusoffenbarung her auch 1mM Alten lLestament un: 1n der Kultur und
Philosophie der Griechen gegeben sieht Immerhin ist diese Logoslehre 1m
Nızanum 1NSOWE1L aufgenommen worden, als dort gesagt wird, durch Chri
STUS seılen alle ınge geschaffen worden.

Laßt 1111l sich sehung VOIl der konkreten Entstehungssituation
auf eine derart spezifizierende Exegese der ersten ese e1IN, dann ließe

sich 0249 das dornige Problem lösen, welches sich VO:  H Asmussens Erläute-
Iung her stellt ‚Das Gewicht sSseINeET Aussage esteht Ja auch heute och
insofern, als die ynode die Theologische Erklärung 11UT 1mM Zusammenhang
miıt Asmussens Vortrag anerkannt at!) Fraglos haben Asmussen und Barth

aber mit ihnen tliche der ater VOIN Barmen die These verstan-
den, dafßß damit der theologische Ansatz des Neuprotestantismus preisgege-
ben bzw verworten sSe1IN sollte och er MUu 112  3 hinsehen. As-
UuUsSsen betonte 1 Synodalvortrag, dafß ese nicht L11UTr die Deut-
schen Christen gerichtet se1 » Wır rheben Protest dieselbe Erschei-
NUuNg, die se1it mehr als 200 ahren die erwuüstung derTC schon angsam
vorbereitet hat IIenn 6S i1st 1U eın relativer Unterschied, ob 111a neben der
eiligen Schrift 1n der Kirche geschichtliche Ereignisse oder aber die Ver-
nunft, die Kultur, -.das asthetische Empfinden, den Fortschritt oder andere
ächte und Größen als i1ndende Ansprüche die Kirche nennt«10

Von der altkirchlichen Logoslehre her \wenn 1112a  a S1e ın ese wieder-
tinden können meint) mu{(ß diese Aussage prazıslert und damit moditi
ziert werden. ESuSs Christus, W1e ihn das Neue Testament bezeugt, iıst
unüberbietbarer Ausdruck der Wahrheit, ist die absolute Wahrheit; aber alle
menschliche emühung das ahre, (‚ute und Schöne ist insofern indi-
rekt auf dieses solute hingeordnet, als ach diesem strebt. Wenn
Asmussen betont, dafß esus Christus nıicht verwirklichte Idee, sondern 1NSs
Fleisch gekommener Gott iSst«, dann mu{fß 111a VO  } der Bibel und der alt
kirchlichen Tradition her dazu SagcChl, dafß der Gegensatz nicht tormuliert

Vortrag (s. Anm 3
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werden ann Gerade als der Inkarnierte ist Jesus das Prinzip er ınge
(Joh ); anderntalls hätte CS keinen Sinn behaupten, se1 wahrer (sott

DIie Geltung der ersten These esteht m.E unabhängig VOI der damıit
verbundenen barthianischen 1sSenNn- und Katastrophendeutung der neuze1ılit-
lichen Theologiegeschichte. Denn Gegenstand der Beschlulsfassung WAarl

allein der ezug auft die Bekenntniswidrigkeit der deutschchristlichen
Theologie, w1e S1€e VOIL den Führern der Reichskirche V  n bzw.
gebilligt wurde. Im 1C auf die heutige Lage wird 111a eshalb nıcht ohne
weıteres VO  a Barmen her alle Formen einer politischen Theologie, eıner
a theology«, einer Theologie der Befreiung oder einer teministischen
Theologie pauscha verwerten können. Vielmehr sind auch sS1e araufhin
prüfen, w1e bei ihnen mi1t der Offenbarungsqualität der Sıtuation 1n
Relation 7AUER Christusoffenbarung steht »Außer und neben diesem eiınen
OoOrte CGiottes« soll die Kirche nichts anderes als »Quelle ihrer Verkündi-

kennen. Welchen Reichtum dies Wort (Gottes beinhaltet, ist 131er
nicht gesagt These bietet einen kritischen Maisstab, eın Patentrezept.
Und dieser Ma{iißstabh 1st das reformatorische Schriftprinzip mi1t seine; chri-
stologischen Konzentratıon.

Daraus bestimmt sich auch der Auftrag der Kirche, W1e ih die sechste
ese in Fortführung der ersten formuliert. Er ist nicht mehr und nicht
weniıger als der prophetische und apostolische 1enst der Weitergabe des
lebenschattenden (otteswortes, das 1n ESUS Christus otftftenbar geworden
ist DIiese Konzentration auf das Wort entspricht dem lutherischen Ver-
ständnis VOI Kirche exakt Da{fß die scheinbar langweilig-selbstverständ-
liche Aussage, die weder 1934 och ach 1945 Je umstritten WAaLl, heute
durchaus ktuell 1st, sSe1 hier weni1gstens angedeutet. Es geht die Sen-
dung der irche; S1€e 1st nicht ihrer selbst willen da als Kultgemeinde

a., sS1e ist aber auch nicht Aktionsgemeinschaftt, die sich ihre eweili-
DC Programmatik VO  $ der Tagesordnung der Welt bestimmen aßt In allem
Streıit eiıne »horizontalistische« oder »vertikalistische« Bestimmung
des kirchlichen Ihienstes sozlale und politische Diakonie TOMM1£-
keit| 1sSt VOI Barmen VI her die Prioritat eindeutig: die Botschaft VO  a} der
Rechtfertigung des Süunders durch CO [)as Luthertum hat 1n diesem Sinne
den Primat der Vertikalen betont, vielleicht aber nicht deutlich
die damit verbundene Selbstverständlichkeit betont, da{fß Gottes freie (On9:
de uns ın die Freiheit des Dienstes sSeEINeET Schöpfung stellt Das ist das
Thema der übrigen Thesen 2—5



Herrschaft (‚ottes und christliches Leben in der Wélt
'These un! 5}

och stärkere Diftfferenzen zwischen Lutheranetrn und Barthianern als bei
der ersten These en sich bis ZU heutigen lage bei der uslegung der
7zweıten ese ezel1gt Inhaltliıch gehört S1e mı1ıt der üunften These-
INCIL, 3r el thematisiert selen. Es geht die strıttige uord-
NUuNg VOI1l Evangelium und Gesetz, VOIl Rechtfertigung und Heiligung, VO  }

Herrschaft Christi un Reich der Welt un! damit die heute besonders
brisanten Unterschiede iın der politischen Ethik

uch 1er wird 1114a auf den Anspruch verzichten mussen, die authenti-
sche Barmen-Interpretation bieten können. Ware derartiges möglich,
dann ist nicht verstehen, WalUuIll 1124  a sich fünfzig ahre lang heiftig
die uslegung gestritten hat uch und gerade 1er gilt, da der ext ZU-
nächst Von der Entscheidungssituation und der ursprünglichen Zielsetzung
her verstanden werden mu{fß also 1n eInen politischen bzw kirchenpoliti-
schen Kontext gehört) und dafß die spatere dogmatische efragung, die mıt
ihrer Prazısierung Fragen den ext heranträgt, die Mehrdeutigkeit un!
Ungenauigkeit offenlegt. Gerade darum aber i1st e1Ne lutherische Interpreta-
t1o0n nıcht 1L1UT möglich, sondern auch noOt1g, 7zumal e  ung auf
Barmen und die lutherische Form der Zwei-Reiche-Lehre kritisiert
worden ist und wird.

DiIie zweıte ese wendet sich ebenso W1e die einen politi-
schen Mißbrauch des Evangeliums, 1U  = aber nicht sehr eine Politi-
s1ıerung, sondern 1ne Entpolitisierung des Christentums, die dessen
Wesen verfremdet. S1e wendet sich namlich die Behauptung der
Deutschen Christen, das Bekenntnis se1 durch ihr kirchenpolitisches Han-
deln al nicht tangıert, weil beides völlig unvergleichbaren Ebenen zugehö-

\was theologisch begründet wurde durch die Te VO  a der Eıgengesetz-
ichkeit der weltlichen Ordnungen]) S1e wendet sich aber auch die
nationalsozialistische Parole, Politik und Religion hätten nichts mı1ıteinan-
der Cun, bzw. die nationalsozialistischen Lehren VO  - der Heiligkeit
des Blutes, der asse und anderer natürlicher ranungen, VO  5 der Selbstver-
wirklichung des Menschen He entschiedenes Handeln bis hın Gewalt
und Krıeg

Dagegen beruft sich die zweıte ese auf die reformatorische Lehre VO  }

der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden, und WAar 1m Sinne VO  3 Luthers
chrift ber die Freiheit e1ines Christenmenschen. Der natürliche Mensch
i1st total sündig und annn er Gottes Ordnungen Sal nicht recht gebrau-
chen, sondern qualifiziert sS1e in gottloser Weıse, sS1€e pervertieren und
darin ihre Damonıien eigenggsetzlich entfalten. Man könnte auch VOI Lu-
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thers Katechismus her sagen: Der natürliche Mensch verstößt permanent
das ebot; der Christ aber wird befähigt, GFF ber alle ınge

fürchten und lieben, da{fß 5T als Ausdruck eben dieser Bindung CGiott
alle Gebote erfüllt. Iso ist 1Ur der durch Christus befreite ensch, der
gerechtfertigte Sünder imstande, die Welt als ottes Schöpfung wahrzuneh-
INCN, damit sSe1IN en 1n der Verantwortung gegenüber (‚ott als Dienst
qualifizieren und die angemalßste Herrschaft der »anderen Herren« entlar-
VCI, die vorletzten erte VO.  - den etzten unterscheiden.

Di1ie zweıte ese entspricht den Artikeln und SOWI1Ee der Contfessio
Augustana, auch deren ussagen ber den weltlichen Berut 1n Artikel 16
S1e widerspricht keineswegs der lutherischen Lehre Von (iesetz und vange-
lium, weil ihre Begriffe »Zuspruch« und »Anspruch« 1m Kontext der Recht-
fertigungslehre einander zugeordnet werden MuUusSsen wWw1e die Aussagen
VO  - und ber die Vergebung und Gebotsertüllung. Allerdings
mu{ konstatiert werden, da{fß der atzbau mıiıt dem unklaren „»W1e und
mıit gleichem Ernst« nicht gerade e1in theologisches Meisterwerk i1st Nur

implizit entspricht die Aussage ber die efreiung der lutherischen Lehre
VO  a der Funktion des Gesetzes Wıe werden die »gottlosen Bindungen dieser
Welt« oder die »anderen erren« als solche erkannt? och ohl durch den
Anspruch ottes; und dieser erfährt se1ne schärtste Zuspiıtzung 1n und
durch EeSUS Christus, dem Menschen offenbaren, CT aus eıgener
Kraft ottes illen nıicht ertüllen ann.

Eın Gegensatz VO  } Barmen ZUT lutherischen re ließe sich m.E 11UT

dann konstruieren, WE ih: unbedingt dariın finden 414 Die ese
sagt keineswegs aus, da das Evangelium als esetz für SanNnzZCS eben,
a4lso auch für die Bereiche der Politik, Wirtschaft und Kultur verstanden
wird. S1e äßt eıne lutherische Differenzierung V OIl esetz und Evangelium
durchaus Und s1e bekräftigt, da{fß die christliche Ethik VO Anspruch
Jesu Christi her normıeren 1st, aßt aber die heute umstrıttene rage
völlig unbeantwortet, w1e CS mı1t dem Zusammenhang VO  } Christologie und
ethischer Konkretion steht 16 iırekte Ableitung VO  5 politischen OSUN-
SCH aus dem Evangelium (etwa iın der Friedensfrage| alßt sich VO  e Barmen
her 17 begründen!! S1e wird eher grundsätzlich ausgeschlossen, WEl

man die fünfte ese hinzunimmt.
[ Jas zentrale Anliegen der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, VOI1L welchem

die Barmer rklärung epragt 1St, kommt 1Jer gut ZU Ausdruck
Zwischen ottes Reich, ottes Herrschatt durch das Wort, ottes Befrei-
ung des Menschen durch Jesus Christus einerseıts und dem politischen

11 Vgl azu die Kritik der EKU-Studie VOIl 1974 bei artın Honecker, eologi
sche Krıteriıen un! politische Urteilsbildung, "ThK I; 9/4, 45 6—490



Bereich, der menschlichen HerrschaftAGewaltausübung andererseits
ist unterscheiden. Hans Philipp Meyer hat Jungst iın eiıner eindrucksvol
len Untersuchung auf diesen Sachverhalt hingewiesen: »IJIIie Barmer Erklä-
rung ist 1n ihrem Kern (der die Gesamtheit ihrer sechs Thesen bestimmt)
eıne Klarstellung der 1n der chrift gegebenen und 1n der Reformation bezeug-
ten Unterscheidung der beiden »Regierweisen«, Regimente« oder Reiche«
Gottes«12. In der konkreten S1iıtuation VOIl 1934 wandte sich dies Drımar

eine Vermischung VON Staat und Kirche bzw. politischer und relig1Ö-
SCT Dimension des Lebens: 1ne Neuauflage des Staatskirchentums,

einen politischen Volkskirchenbegriff, die politischen Um
gangsformen der Deutschen Christen 1n der Kirche ISO die 7zweıte Verwer-
fung], aber darüber hinaus den Anspruch des totalen Staates 1n ideolo
gischer wWw1e 1n organisatorischer Hinsicht. { dıie Verwerfung VOI Bar:
198181 ehnt die Gleichschaltung und den nationalsozialistischen Totalıi-
tätsanspruch ab, aber auch alle Versuche, die nationalsozialistische eltan-
schauung ZUI Heilslehre und ZU moralischen esetz machen. DiIie
posit1ve Aussage der ese begrenzt den staatlichen Auliftrag 1n einer für den
Nationalsozialismus nıcht akzeptablen Weise, indem 61 ihn auf die Rechts-
und Friedenssicherung beschränkt. [Damıiıt wird nıcht der ıberalistische
Nachtwächterstaat befürwortet, ohl aber jene Grenzüberschreitung ZUI

Allzuständigkeit bestritten, die dem modernen Staat innewohnt. Insotfern
i1st die fünfte These durchaus aktuell, denn die Grenzen des Staats sind Pın
Thema, das die Kirche immer wieder ZUurTr Sprache bringen mufß

1nNne Grenze benennt der Hınwels auf die Verantwortung VOT Gott, die
sich 1n der Achtung VO:  a} Gottes ebot un! Gerechtigkeit ausdrückt. Damıiıt
1st das angesprochene Gewaltmonopol 1n estimmte Schranken gewlesen,
die heute durchaus 1mM Sinne VOIIl Barmen dem Stichwort der
Menschenrechte bzw der individuellen Freiheitsrechte verhandelt werden.
Der lutherischen Tradition entspricht die ese auch 1n dieser Hinsicht.
Denn geht 1er die klassische Lehre VO Wächteramt der Kirche 1m
Rahmen der Drei-Stäande-L:  re gemä Hes 3, 16f£t ottes Gebote konkreti-
s1ıeren sich 1m weltlichen Recht, und dieses ist eshalb nicht autonom. Gott
1st auch der Herr ber den weltlichen Bereich » Linken« auch 1er gilt
sSe1Nn Gesetz, und ZW al für alle Menschen. DiIies 1st 1n der ese ‚WAaTlT nicht
direkt ausgesagt, aber INnan mu{ fragen, welche Schöpfungslehre S1e VO1IAaUs-

bzw 91@e die den Staat betreffende »göttliche Anordnung« verankert

Hans hilipp eyer, Predigt un politische Verantwortung nach der Theologi-
schen Erklärung der Bekenntnissynode VO  : Barmen 1934, Vorlagen 5y Hannover

984, Ahnlich und mıit ausführlicher Begründung schon rüher Gottfried Voigt,
Barmen 1n lutherischer Sicht, 1n Zum politischen Auftrag (s. Anm 7); 1—9
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sieht Der ursprüngliche, VOI1l Barth abgeléhnte und iMMer wieder umstrit-
tene Wortlaut, der sich och 1n Asmussens Reterat findet, ist da klarer: Er

die »göttliche Ordnung«, aber die Schöpfung, da{ß Gottes
für alle Menschen gilt

Daran hat die Kirche zZzu »erinnNern«. Man hat diesen Begriff gerade ın
lutherischen Kreisen als blafß oder mifßverständlich kritisiert. Ich alte ıh:
für aussagekräftig, weil f eutlıc. macht, da{fß Cn das Wächteramt geht
»Erinnern« etirı einen bekannten Sachverhalt, namlich die gegenüber
Gott bestehende Verantwortung, die Bindung das Recht »FrTINNeErN« 1st
Cin Begriff, der 1n der Bibel die Verkündigung me1in Und hat denn ach
Barmen das Wächteramt bzw. das politische andat der Kirche 1n der
Ausrichtung des Wortes (iottes als Anspruch SaANZCS Leben 1mM
Sinne VO  w These und erfolgen, indem S1€e »erinnert«: ın der Form des
Hınwelses, der Kritik, des Bufßrufs, der Denkschrift und des Gesprächs. Non
VI, sed verbo |»Nicht mi1t Gewalt, sondern mıiıt dem Wort«] dieses reforma-
torische Prinzıp gilt ach Barmen auch für das politische Handeln der
Christen.

Wıe Barmen keine komplette Offenbarungslehre un! Barmen {1 keine
komplette Ethik enthält, darfan VOIN Barmen auch keine vollständige
Staatslehre DIie politische S1iıtuation führte damals dazu, da{fß an
die „»Wohltat« der göttlichen ordnung stark herausstellte und ber die
Herrschaft der Sünde, ber die Pervertierung auch der Ordnungsmacht
nicht ausdrücklich sprach. DIies ware VO  } Luther her durchaus möglich
SCWESCH. Immerhin dürfte Cc5 aber auch 1n der Verwerfung mitschwingen,
und In der These wird durch den Hınwels auf Recht un: rieden die nat1o0-
nalsozialistische Gewaltpolitik des systematischen LTerrors un! Rechts-
C implizit angesprochen. Lutherische Kritiker der Barmer Erklärung
W1e Werner ert empfanden 1934 die These deswegen als unlutherisch,
weil s1e nıiıcht DOS1tLV VO: Staat rede; der »Ansbacher Ratschlag« hat
dies angebliche an dann Ja mehr als ausgeglichen??. aTrTan wird deut-
lich, dafß nicht 11UT die Barmer rklärung damals w1e heute divergierende
Auslegungen zuläßt, sondern dafßß auch die rientierung lutherischen
Bekenntnis keineswegs die erhoffte Eindeutigkeit garantılert.

Deswegen wird jeder Versuch, die Barmer Erklärung auch iın inhaltlicher
Hinsicht als eın lutherisches Bekenntnis erwelsen, ohl zwangsläufig
auch Widerspruch Berufung auf die lutherische Tradition hervor-
ruten.

1 Werner Elert, Contessio Barmensis, 67, 1934, 5Sp 606 urt Dietrich
Schmidt (Hg.), DiIie Bekenntnisse und grundsätzlichen Außerungen Kirchenfrage.

Das Jahr 1934, Göttingen 1935, 103



DIie Kirche und ihre Amter
These und 4)

Das dürfte für die Thesen und ohl stärksten gelten. Man hat 1er
Tendenzen einer retormierten Ekklesiologie gefunden1*. DiIie uslegung
wird auch 1er bei den Verwerfungen mussen, dem S1ituations-
ezug gerecht werden. 1ese entsprechen völlig dem lutherischen Be
kenntnis, denn 1m retormatorischen Ansatz jiegt Ja gerade der Protest
die Gestaltung der Kirche ach menschlichen Interessen und e1nNn VO  }

geistlichen Funktionen gelöstes Bischofsamt. DIie 1m Kirchenkampf gele-
gentlic. vertretene Meınung, dafß die außere Ordnung für das geistliche
Leben der Kirche irrelevant sSe1 und weitgehend der staatlichen Rege-
Jung überlassen werden könne, 1st unlutherisch, wWw1e schon die Erinnerung

die ekklesiologischen Überlegungen der ater 1mM 19 Jahrhundert ze1gt,
die das staatliche Kirchenregiment das biblisch begründete 1gen-
recht kirchlicher Ordnung betonten. Der Hınwels auf die Gnesiolu-
theraner Matthias lacıius und auf das weıthin rezıplerte rgebnis des
adiaphoristischen Streıts mOge dies tutzen vgl Art 10]), wonach die
kirchliche Ordnung selbst 1n den 5SUüs Mitteldingen also den sich belang
losen Zeremonien! dann, WE ein ezug ZU eil hergestellt ist, nıcht
beliebig geändert werden ann

DIie posıtıve Aussage ese aflst sich ohne weıteres miı1ıt der Contfessio
Augustana ‚Art 5 un! verbinden un: 1st angesichts VO:  S deren größerer
Prazısıon VO  w} orther auszulegen. Insofern annn ich CS 11UT für veriehlt
halten, WenNnn Klaus CcCNolder fteststellt, da{fß mi1t Barmen { 11 dem Protestantis-
IMUS das gegeben sel, » ihm se1lt der Reftormation gefehlt hat eine
evangelische Deftinition der Kirche«1>. 1ıne S  ung des volkskirchli
chen Konzepts dürtte mı1t Barmen {11 schwer egründen SEe1IN; deswegen
annn 111a aum tolgern, die Ekklesiologiestudie der EKU VON 1980 stehe
auf dem Boden der Barmer Erklärung, diejenige der ELKD VO  e E aber
nicht Di1e egriffe »Gemeinde VOIl Brüdern« und »„»Kirche der begnadigten
Sünder« sind miıt der Näherbestimmung VON auszulegen, da{fß diese
Gemeinde auch die zweitelhatten Ex1iıstenzen umta(flt S1e steht Ja nicht
»mM1tten 1n der Welt der Sünde« als 1ıne Kirche ohne Sünder und damit ohne

und Sunde [J)as Wort Gottes, ‚ das sS1e bezeugen hat, xibt ihr den
Lebensgrund, kritisiert aber zugleic. jede vortindliche Form VO  w} Kirche

So z.B Heınz Brunotte s Anm L1L6  X
15 Klaus Scholder, DIie Bedeutung des Barmer Bekenntnisses für die Evangelische

Theologie un: Kirche, EvTh 1967, 43 S_46I; 1E dort 442
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ine sSo mıiıt der Rechtfertigungslehre verbundene ese entspricht dem
lutherischen Bekenntnis durchaus.

I dıes gilt auch für die vierte These, bei der 1114A71 zweiteln kann, ob der
Wortlaut besonders sinnvoll i1st recht Peters z.B hat ihn für unsınn1g
Ykläart |Iıe verschiedenen Amter können nıicht die usübung des Dienstes
begründen, sondern sich 11UT 1n ihm gründen?!®. [ )as würde der üblichen
Deduktion des Amtes aus dem Prinzıp des allgemeinen Priestertums eNt-

sprechen, un: ich alte c5 für wahrscheinlich, da{fß die atfer VOI Barmen das
auch gemeıint haben 1114A1 VON da 4A4 Uus Schwierigkeiten mMı1t der Iu:
therischen Zuordnung VOI Amt und Gemeinde bekommt, Ww1e oft gemeınt
wird, 1sSt durchaus raglich. Barmen aßt sich VO  w her interpre-
tieren lund erst recht natürlich VON 78 her) er Plural „Amter« annn 1m
iınne der reformierten Amterlehre interpretiert werden, mu{f CS aber kei
NCSWCPS, Ww1e Asmussens Vortrag ze1ıgt (‚emeınt ist 1m konkreten Kontext
die Entfaltung des geistlichen Amtes 1n unterschiedlichen Leıitungsamtern
(Asmussen Bischöte und Pfarrer; 111a könnte Superintendenten,
Propste und Prälaten hinzunehmen). Das 1st gut Iutherisch

Nımmt den lext aber beim Wortlaut, dann 1st 27 gut katholisch un!'
entspricht einer auch 1mM Luthertum Amtslehre, die beim LEU-

testamentlichen edanken des Apostolats ANSPIZT |DITS verschiedenen Am-
ter (biblisch un:! reformatorisch verstanden als Entfaltung des grundlegen-
den »Amtes«, des Auftrags gemäß 5} begründen den VON der SANZCH
Gemeinde vollzogenen 1enst, weil sS1€e iıh: Hc Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung allererst ermöglichen. nsotern würde die ese
durchaus der Grundintention der Barmer rklärung DasSsScCH), die
Kirche Ur das Wort egründe wird, also verbi i1st iıne derartige
theologische Vorordnung des mtes VOT der Gemeinde dürtte al VOI

lutherischer Seite aum als barthianisch diskreditieren können. S1e eNt-

spricht natürlich dem Iutherischen Bekenntnis, und das 1st 1m Rahmen
einer Barmen-Interpretation eın erstaunlicher Aspekt.

Man könnte 131er den lutherischen Kontessionalisten Asmussen
er |vorgreifend vielleicht schon mıiıt hochkirchlich-katholi-
sierenden Tendenzen]; doch die Überlieferungsgeschichte des lextes sagt
eindeutig, dafß Karl Barth der Autor i1st Dann handelt 65 sich vielleicht
eine List des eiligen (Ge1lstes, die uns davor Warnt, eine allzu subtile
Barmen-Exegese entwickeln, welche die durchgängige Zeitbedingtheit
des lextes überspringt. Denn gemeınt WAar damals m1t der ese, da die
Amter 1n der Kirche nicht ZUr Herrschaft, sondern ZU IDienst da sind.

Albrecht Peters, Barmen 1m Licht VO  - Schrift un! Bekenntnis, 1n Barmen und
das Luthertum S Anm. I| EL3 dort 135
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Wer aber daraus eine fundamentale Kritik kirchlichen Herrschafts-
strukturen ableiten und eiINe Demokratisierung der Kirche begründen 1l
|\wie das auch heute manche Barmen-Interpreten tun], der sSe1 daran erinnert,
da{fß 1n der Kirchengeschichte die Herrschaft miı1t guten Gründen als
1enNst legitimiert worden ist VO VUusSs CIVOIUM Christi« his hin
den Bruderräten. Überlegungen praktischer Vernuntft 1mM Blick auf die 11C.
liche Ordnung werden durch Barmen genausowen1g überflüssig W1e
solche der politischen Vernuntft durch Barmen ber eines schärft die
Theologische rklärung uns nachdrücklich en All ULNSCIC Überlegungen
esen und Auftrag der Kirche mMussen dem vangelium VON EeSUS Christus
gemälß sSe1nNn. ES gibt alsche ehre, die 1n die Irre, Ja 1NSs Verderben führt, weil
S1€e das eil nicht VO  w dem einen Wort Gottes, ESUS Christus, erwartet
Lutherische Tradition hat das mMı1t Recht betont. Ihr entspricht auch 1n
dieser Hinsicht das Bekenntnis V-U&  5 Barmen

Prof. Ir Wolf£f-Dieter Hauschild, Jose{str. 5y 4500 Osnabrück

DIE MENSCHWERDUNG C4 } Ln NS  HM

Zum hundertsten Geburtstag Rudolft Bultmanns

Von Hans-Volker Herntrich

Am ugus 1984 ware Rudolft Bultmann hundert Jahre alt geworden.
Um den 1976 gestorbenen Marburger Neutestamentler, der se1it 1951 1m
Ruhestand lebte, WAar CS ängs st1 geworden. Er hatte sich theologi-
schen espräc der Gegenwart nicht mehr beteiligt, hatte anderen das Wort
überlassen. Allen seinen Schülern, die untereinander eiıne divergie-
rende Schar wurden und sich teilweise SOWweIlt VO Ansatz ihres Lehrers
entfernten, dafß S1e sich, Tır nicht geringen Verblüffung des Meısters, mıiıt
Schwertern und Stangen bewehrt, auf die1ach dem »„histori-
schen ESUS« egaben, der Bultmann nicht teilnehmen mochte. Vor allem
aber hatte in Kirche und Theologie eine Phase eingesetzt, die sich betont
zukunftsorientiert gab, die Verbindung zur Vergangenheit weithin bbrach


